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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99012012042000

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Flächennutzungsplan; Aufstellung

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Bauleitplanung
Flächennutzungsplan
Liegenschaften, Flächennutzungsplan
Bauleitplanung
Liegeschaften

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund
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Einheitlicher
Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am 23.01.2025

Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und
Verkehr

Handlungsgrundlage http://bundesrecht.juris.de/bbaug/__5.html
http://bundesrecht.juris.de/bbaug/__5.html
http://bundesrecht.juris.de/bbaug/__6.html
http://bundesrecht.juris.de/bbaug/__6.html

Teaser Flächennutzungspläne werden von den Gemeinden
aufgestellt. Sie beinhalten die sich aus der
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende
Art der Bodennutzung für das gesamte
Gemeindegebiet in den Grundzügen.

Volltext Im Flächennutzungsplan wird für das gesamte
Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt. Der
Flächennutzungsplan ist damit ein vorbereitender
Bauleitplan. Dies unterscheidet ihn von
Bebauungsplänen (vgl. auch Stichwort
"Bebauungspläne"), die für Teile des
Gemeindegebietes aufgestellt werden und verbindliche
Regelungen für die Bürger und die
Baugenehmigungsbehörden enthalten.Im
Flächennutzungsplan werden z. B. die für die
Bebauung vorgesehenen Flächen, Flächen für
Verkehrsanlagen, Grünflächen, aber auch die Flächen
für die Landwirtschaft und Waldflächen dargestellt.
Daneben werden Planungen, die nach anderen
gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind, nachrichtlich
übernommen. Dem Flächennutzungsplan ist eine
Begründung beizufügen. In der Begründung sind die
Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des
Flächennutzungsplans und in einem Umweltbericht die
maßgeblichen Belange des Umweltschutzes
darzulegen.Der Flächennutzungsplan wird in einem im
Baugesetzbuch (BauGB) gesetzlich geregelten
Verfahren aufgestellt. In diesem Verfahren werden
sowohl die Bürger als auch Behörden und Träger
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öffentlicher Belange beteiligt (siehe auch Stichwort:
"Bauleitplanverfahren"). Der Flächennutzungsplan
bedarf der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde. Zuständig für die Erteilung der
Genehmigung sind in der Regel die Landratsämter, im
Ausnahmefall die Regierungen. Mit der ortsüblichen
Bekanntmachung der Genehmigung wird der
Flächennutzungsplan wirksam.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

http://www.bauleitplanung.bayern.de
http://www.bauleitplanung.bayern.de

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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